
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 
n - 16'1;' der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen ... 

des Nationalrates XVII. Gesctzgebungspenode 

7026/1-Pr 1/87 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 658/J-NR/1987 

~2J6 lAB 

1987 -09- 0 1 

zu 65B/J 

w i e n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Smol1e und Genossen (658/J), betreffend die Mißhandlung 

von Martin Blasi 1m Gefangenenhaus K1agenfurt, beantworte 

ich wie folgt: 

Zu 1: 

Soweit dem Bundesministerium fUr Justiz bekannt ist, haben 

die Eltern des Martin Blasi bisher nicht die Behauptung 

aufgestellt, ihr Sohn wäre von Beamten des 1andesgericht-

lichen Gefangenenhauses Klagenfurt mißhandelt worden. In 

einem Schreiben vom 30.11.1982 hat der Vater des Genann-

ten, Walter Blasi, vielmehr behauptet, sein Sohn sei im 

landesgerichtlichen Gefangenenhaus Klagenfurt von Mit-

häftlingen unsittlich bedrängt und geschlagen worden. 
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Nach dem zu diesem Schreiben erstatteten Bericht des Lei­

ters des landesgericht lichen Gefangenenhauses Klagenfurt 

vom 4.1.1983 hat Martin B1asi am 7.11.1982 Justizwachebe~ 

amten gemeldet, daß er von Mithäftlingen in den Nächten 

vom 5.11. auf d~n 6.11.1982 und vom 6.11. auf den 

7.11.1982 geschlagen worden wäre. Aufgrund dieser Meldung 

ist der Jugendliche sofort in einen anderen Haftraum ver­

legt worden. Am .10.11.1982 ist der Vorfall vom Anstalts­

leiter behandelt worden. Den IIaftraumgenossen des Martin 

Blasi sind die VergUnstigungen entzogen worden; von einer 

Anzeigeerstattung hat rler Leiter des landesgericht lichen 

Gefangenenhauses Klagenfurt jedoch gemäß § 118 Abs. 2 StVG 

abgesehen, da keine sichtbaren Verletzungen feststellbar 

waren. Hinsichtlich einer unsittlichen ßedrängung durch 

seine Mitgefangenen hat Martin Blasi weder dem Anstalts­

leiter noch sonst einem Beamten Mitteilung gemacht. Der 

Vater des Jugendlichen wurde wenige Tage nach dem 

10.11.1982 vom Anstaltsleiter Uber die getroffenen Maß-

nahmen informiert. 

Einen Kreislaufzusammenbruch hat Martin Blasi während 

seiner Anhaltung im landesgericht lichen Gefangenenhaus 

Klagenfurt nach den vorliegenden Unterlagen nicht er­

litten~ Diesen Unterlagen ist vielmehr zu entnehmen, daß 

Martin Blasi am 27.12.1935 von einem Justizwachebeamten 

dabei beobachtet worden ist, wie er sich mit einem nassen 
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Handtuch, das er sich um den Hals gelegt hatte, die Luft 

abzuschneiden versuchte. Der Justizwachebeamte hat darauf-

hin die Verlegung des Wiftlings in einen anderen llaftraum 

angeordnet und ihn dort in stHndlichen Intervallen be-

sucht. Nach einer anfänglichen Drohung mit einer Selbstbe-

schädigung hat sich Martin Blasi wieder beruhigt und ver-

sichert, keine ärztliche Hilfe zu benHtigen. Nach diesem 

Vorfall ist Martin Blasi am 2.1.1986 und am 20.1.1986 beim 

Anstaltsarzt gewesen, den er bereits zuvor in 14-tägigen 

Abständen aufgesucht hatte. Die Diagnose des Anstalts-

arztes hat jeweils keinen krankhaften Befund ergeben. 

Zu 2 und 3: 

Das Bundesministerium fHr Justiz war bisher noch nicht mit 

der in der Anfrage erhobenen Anschuldigung befaßt. So wie 

in allen Fällen, 10 denen Justizwachebeamte einer straf-

baren ilandlung, die nicht bloß auf Ver1a~gen des Ver-

letzten zu verfolgen ist, beschuldigt werden, wurde auch 

im vorliegenden Fall die Darstellung in der Anfrage der 

zuständigen StrafverfolgungsbehHrde zur Kenntnis gebracht. 

Zu 4: 

Die Justizwachebeamten E. und F. Sch. befinden sich seit 

Februar 1984 bzw. Juni 1985 im Ruhestand. E. Sehe hat am 

23.9.1946, F. Sehe ain 4.8.1947 sel.nen Dienst im landesge-

riehtlichen Gefangenenhaus Klagenfurt angetreten. Die aus 
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di~sem Anlaß von der Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

seinerzeit durchgeführten Erhebungen ergaben, daß beide Ln 

den NS-Registrierlisten nicht aufschienen und auch sonst 

nichts Belastendes in politischer Hinsicht gegen sie vor-

lag. IV e der dem Ans tal t sie i t ern 0 c h d n r B e amt e n s c h a f t des 

landesgericht lichen Gefangenenhauses Klagenfurt ist be-

kannt, daß sich diese Beamten einer ZugehHrigkeit zur SA 

gerühmt hätten. Bei beiden handelt es sich vielmehr um 

verdiente Justizwachebeamte; GInsp. E. Sch. wurde mit Ent-

schließung des ßund~spräsidenten vom 25.3.1982 das Silber-

ne Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. 

1 . 'er 1987 
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